
Stichwunden

Tatwerkzeuge

- Messer, Dolch, Stilett, Schraubenzieher, Glas

Morphologie

- Glattrandig, schlitzförmig

- Kleiner oder großer „Schwalbenschwanz“

- Tiefer als lang

- „Glassplitterverletzungen“

Institut für Rechtsmedizin
Universitätsklinikum Ulm



Institut für Rechtsmedizin
Universitätsklinikum Ulm

Aus Arbab-Zadeh, O. Prokop, W. Reimann: Rechtsmedizin (1977)



Stichwucht

Nur Hautdurchstechung: Geringe Wucht

Knochendurchstechung: Große Wucht

Juristische Bedeutung

Vorsatz: Gewollte Tötung

Fahrlässigkeit: Unfall, nur 
Verletzungsvorsatz
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Tatwerkzeug

• Klingenlänge

• Klingenbreite

• Schneidigkeit

• Besonderheiten

• Identifizierung oder Ausschluss einer Tatwaffe

Institut für Rechtsmedizin
Universitätsklinikum Ulm



Forensische Fragen bei Stichverletzungen

• Tatwerkzeug
• Stichwucht
• Vital - postmortal
• Differentialdiagnose

Fremdtötung - Selbsttötung
• Handlungsfähigkeit
• Überlebenszeit
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Homocid

• Serien von Stichen oder Schlägen
• Unregelmäßige Anordnung
• An unzugänglichen oder verschiedenen Körperregionen
• Durchstechen der Kleidung
• Abwehrverletzungen
• Kopfplatzwunden oberhalb der Hutkrempenlinie
• Beachtung der Händigkeit
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Schnittwunden

Morphologie
• glatte Wundränder
• Wunde länger als tief

Häufigste Lokalisationen
• Hals
• Pulsaderschnitte
• Aktive und passive Abwehrverletzungen
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Scharfe Gewalt - Kriminalistische Aspekte

Fremdtötung
• Durchstechen von Kleidung
• Abwehrschutz- und -greifverletzungen
• Unregelmäßige Blutabrinnspuren
• Anordnung der Verletzungen ggf. an unzugänglichen    

Körperabschnitten und zueinander winklig

Suizid
• Unbedeckte Körperabschnitte
• Handgelenk>Ellenbeuge>Hals>Thorax>Bauch
• Parallele und parallel-winklige Ablaufspuren
• Probier- und Nebenschnitte
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Scharfe Gewalt - Kriminalistische Aspekte

Handlungsunfähigkeit 

Teilweise spät einsetzend, auch bei Verletzungen des  
Herzen und großer Gefäße
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Selbstbeschädigungen

Lokalisation:

• Leicht zugängliche Körperpartien
• Aussparung vitaler und schmerzempflindlicher Areale
• Verschiedene Körperregionen gleichzeitig
• Seitenbetonung gegenüber der Arbeitshand
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Selbstbeschädigungen

Form und Anordnung:

• Schnittverletzungen
• Kratzer und Hautrötungen
• Läsionen zahlreich und gruppiert,

gleichförmig, oberflächlich, gradlinig
oder leicht gebogen, gelegentlich
auffallend parallel, symmetrisch
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Hiebverletzungen

Entstehung:
Schneidende Gegenstände mit großer Wucht

Tatwerkzeuge:
Äxte, Beile, Säbel, Hacken
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Gewaltsamer Tod

Unfall gem. Allg. Unfallversicherungsbedingungen (AUB 2000)

• Ein Unfall liegt vor, wenn der Versicherte durch ein plötzliches
von außen auf seinen Körper wirkendes Ereignis eine 
Gesundheitsschädigung erleidet (Auschluss von Krankheit und 
Suizid)

• Ein Unfall liegt auch bei indirekten Verletzungen vor 
(Muskelfaserriss oder Luxation bei erhöhter Kraftanstrengung).

• Ein Unfall liegt auch vor, wenn eine Verletzung bei einer 
Schlägerei gesetzt wurde, in die der Versicherte nicht 
schuldhaft verwickelt wurde.
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